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Die schriftliche parlamentarische Anfrage der Abgeordneten zum 

Nationalrat Dipt.Ing.Riegler und Genossen (~VP), Nr.2030/J, be­

treffend paritätische Einkommen3vergZeiche zwischen Erwerbs­

tätigen in verschiedenen Wirtschaftsbereichen, beehre ich mich 

wie folgt zu beantworten: 

Das ~sterreichische Landwirtschaftsgesetz enthält im Gegensatz 

. zu den Landwirtschaftsgeset~en der Bundesrepublik Deutschland 

und der Schweiz keine Bestimmungen hinsichtlich eines Einkommens­

vergZeichs mit anderen Wirtschaftsbereichen. Dies erscheint in­

sofern nicht als Nachteil,aZs in der Bundesrepublik Deutschland 

und in der Schweiz solche Vergleiche als nicht befriedigend be­

zeichnet werden, weil ihnen geringe Aussagekraft beigemessen wird. 

Ich darf aus dem deutschen GrUnen Bericht 1978 (Seite 20) zitieren: 

"Die Zahlen sind jedoch nur eingeschränkt für einen Einkommensver­

gleich mit der übrigen rlirt,schaft geeignet, da sonstige Einkommen 
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und untersohiedliohe Steuer- und Soziallasten nioht in diesem 

Ve rgleioh einbezogen werden (MB;, S. 209 f). Ferner kann in der 

VErgleiohsreohnungdie im Vergleioh zu den aUßerlandwirtsohaft­

liohen Arbeitsplätzen höhere Sioherheit des landwirtsohaftliohen 

Arbeitsplatzes nicht berUcksichtigt werden." 

. Im fUnften Landwirtsohaftsbericht der Sohweiz lautet es auf 

Seite 233: 

"Als Hilfsmittel zur Orientierung uber die wirtschaftliche Lage 

der Landwirtschaft und ihre Ste l lung im Vergleich zur Ubrigen 

Wirtschaft 'dient der sogenannte Paritätsvergleich;, das heißt 

. die GegenUberstellung von landwirtsohaftliohem Arbeitsverdienst 

und Paritätslohnanspruch. Man muß sioh aber dabei der grundsätz­

lichen Begrenztheit eines solchen Ve~gleichs bewußt sein. Es ist 

ausgeschlossen~ alle Untersohiede in den Arbeits- und Lebensbe­

dingungen von Arbeiter und Bauer einwandfrei zu berUoksiohtigen" 

und "Der Paritätsvergleich berUcksiohtigt mit dem Arbeitsverdienst 

nur einen Teil des bäuerliohen Einkommens und gibt deshalb nur.un­

vollständig Aufsohluß uber die wirtsc:haftliohe Lage der bäuer­

liohen Familie." 

Der österreichisohe GrUne Berioht zeigt eine Vielzahl von Maß­

stäben auf~ die Aussagen Uber den Fortschritt hinsichtlioh der 

im § 2· des LWG gesteokten Ziele geben. So unter anderem die Aus­

sagen uber Volkseinkommen;, Anteil der Land- und Forstwirtsohaft; 

Arbeitsproduktivi tät ~ Gesamteinkom'!1en~ Verbrauoh~ landwil>tschaft­

liohes Einkommen;, Ertrags-~ Kosten-~ Differenz- und Landarbeiter­

löhne . 

.. Die Frage eines Pari tätsvergleiohes so l l te daher in der Kommission 

gemäß § '1 Abs. 2 des Landwirtschaftsgesetzes einer allgemeinen Dis­

kussion zuge fUhrt werden. 

, 
Der sminti1 te r: 

I I 

) \ nt \ 

2038/AB XIV. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original)2 von 2

www.parlament.gv.at




